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PFLICHTENHEFT REVIERFÖRSTER/IN
Für die Aufgaben als Vertreter/in der hoheitlichen Funktion des Staates
Datum:			Revision:	
Funktion und Bezeichnung der Stelle: Revierförster/in Nummer ...
Betroffenes Gebiet: 
Stelleninhaber/in, Name und Vorname:
Arbeitgeber:
Vertreten durch: 
Vorgesetzte/r: Leiter/in des … Forstkreises
Stellvertretende Person des/der Amtsinhaber/in: 
Der/Die Stelleninhaber/in ist Stellvertretung von:
Funktionsprinzip
Berechnungsgrundlage und Bestimmung der staatlichen Aufgaben. Dieses Pflichtenheft fasst die Aufgaben des Försters/der Försterin oder des Revierförsters/der Revierförsterin als Vertreter/in des Staates zusammen. Die Aufgaben sind nach Leistungen geordnet. Die Kosten, die bei ihrer Ausübung entstehen, werden für alle Forstreviere auf denselben Berechnungsgrundlagen festgelegt. Eine zwischen dem Kanton und der Anstellungsbehörde des Försters/der Försterin oder des Revierförsters/der Revierförsterin unterzeichnete Vereinbarung stützt sich auf die Berechnungsergebnisse und wird alle fünf Jahre erneuert. Der Leiter oder die Leiterin des Forstkreises sichert und kontrolliert die Anwendung des Pflichtenhefts. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Forstkreis und Forstrevier ermöglicht eine optimale Planung der Aufgaben, die in einer vereinbarten Prioritätenfolge zu erledigen sind.

Verantwortung[footnoteRef:1] und Übertragung von Kompetenzen [1:  Die Vollzugshilfe Sicherheit und Haftung im Wald, Anhang 4 der Weisung 1404_1 Freizeit und Erholung im Wald, legt fest, in welchen Situationen die Revierförster/innen einen Akteur beraten und/oder eine Einschätzung des Handlungsbedarfs vornehmen sollten, wobei sie darauf achten, ihre Beratung und/oder Einschätzung zu dokumentieren .] 

Persönliche Haftung des Amtsträgers (Art. 6 Abs. 2 HGG). Das HGG schliesst jede persönliche Haftung des Amtsträgers gegenüber dem Geschädigten aus. Daher haftet der Revierförster oder die Revierförsterin nicht persönlich gegenüber dem oder der Geschädigten für den Schaden, den er oder sie durch eine Verletzung der Amtspflichten verursachen könnte. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass das Gemeinwesen bei einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verletzung der Amtspflichten gegen den Amtsträger vorgehen kann (Art. 10 Abs. 1 HGG).

Übertragung von Befugnissen an die Betriebseinheit (Art. 43 Abs. 3 WSG und Art. 43 Abs. 1 WSR). Die Zuständigkeit für die Erteilung von Schlagbewilligungen im Wald liegt beim Amt, das auch für das Anzeichnen der zu fällenden Bäume verantwortlich ist. Wenn die Betriebseinheit über das erforderliche qualifizierte Personal verfügt, delegiert das Amt diese Befugnis an sie. Staatliche Aufgaben werden grundsätzlich von einem/einer Förster/in HF im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Staat und dem Arbeitgeber ausgeführt. Der Staat kann vereinbaren, dass bestimmte Aufgaben an einen Vorarbeiter oder eine Vorarbeiterin unter der Verantwortung des Revierförsters oder der Revierförsterin delegiert werden.

ZIELE UND RAHMENBEDINGUNGEN
Der oder die Stelleninhaber/in
· erfüllt die Überwachungs-, Informations-, Beratungs-, Förderungs- und Bildungsaufgaben, die sich aus der hoheitlichen Funktion des Staates Freiburg ergeben.
· wendet die Weisungen des Amts für Wald und Natur an.
· wacht gemäss seiner/ihrer Vereidigung über die Einhaltung der eidgenössischen und kantonalen Wald- und Naturschutzgesetze.
· trägt zur Erreichung der Ziele bei, die für die Leistungen des Amts für Wald und Natur definiert wurden.
· trägt zu einer guten Zusammenarbeit mit dem Forstkreis und dem restlichen Amt bei.
· zieht mit dem Forstkreis gemäss dessen Anweisungen eine jährliche Bilanz der Arbeit.
· nimmt an den vom Amt empfohlenen Weiterbildungskursen teil.
· ist an das Amtsgeheimnis gebunden und hat eine Treuepflicht gegenüber dem Amt.
STAATLICHE AUFGABEN
Der oder die Stelleninhaber/in
Erhaltung der Wälder (1101, 1102)
· steht dem Leiter oder der Leiterin des Forstkreises für sämtliche Gesuche, einschliesslich Waldfeststellungen, für den Kontakt mit den Gesuchstellenden, Ortsbegehungen und Prüfung der Gesuche zur Verfügung.
· erstellt bei allen Verstössen, ausser bei illegalen Bauten und Rodungen, in Zusammenarbeit mit dem Forstkreis die Anzeigeberichte.
1101 Forstpolizei (Rodung, nachteilige Nutzungen, Bauten im Wald und in Waldnähe, OP und DBP, Feuer im Wald, Betreten des Waldes, permanente Parcours, Veranstaltung)
· kontrolliert die Ausführung der Arbeiten im Gelände sowie, bei Bewilligungen für eine nachteilige Nutzung des Waldes, die auferlegten Bedingungen.
· informiert den Forstkreis über Rechtswidrigkeiten und bespricht mit ihm das weitere Vorgehen.
· überwacht im Rahmen der Möglichkeiten das Verbot des Weidegangs von Vieh im Wald, die an den Wald angrenzenden Weidzäune und speziell das Verbot der Befestigung von Zäunen an Bäumen.
· steht als Gutachter/in zur Verfügung, wenn der Forstkreis Anzeigen für illegale Bauten und Rodungen verfasst.
· kontrolliert die Einhaltung von Fahrverboten.
· beteiligt sich an den Arbeiten zur Wiederherstellung des freien Zugangs, gemäss Entscheid des Forstkreises.
· beteiligt sich auf Anweisung des Forstkreises an der Umsetzung von Zugangsbeschränkungen für gewisse Waldgebiete.
· kontrolliert, in den für notwendig erachteten Fällen, den Wald nach einer Veranstaltung  (zum Beispiel Streckenverlauf eines Rennens).
· kontrolliert die Einhaltung der Verhaltensweisen bei Waldbränden.
· überwacht, dass gesetzlich erlaubte Feuer dem Wald keine Schäden zufügen.
· informiert in Zusammenarbeit mit dem Forstkreis die Gemeinden und Waldeigentümer/innen über die einzuhaltende Sauberkeit der Wälder und weist auf zu sanierende Deponien hin.



1102 Erhaltung der natürlichen Ressourcen und Erhaltung/Verbesserung der Luftqualität
· überwacht und kontrolliert im Gelände das Verbot des Verbrennens von Schlagabraum im Wald.
· bearbeitet in Absprache mit dem Forstkreis die Anträge für Sonderbewilligungen für das Verbrennen von Schlagabraum in Privatwäldern.
Biodiversität im Wald (1201, 1202)
1201 Förderung besonderer Arten und Habitate im Wald. Biologische Vernetzung der Wälder 
· berät die Eigentümer/innen über die waldbaulichen Massnahmen, kontrolliert die subventionierten Arbeiten und erstellt die Einzelabrechnung.
· kontrolliert forstwirtschaftliche Eingriffe bei Arbeiten am Waldrand oder der Schaffung von Feuchtgebieten.
· kann Waldeigentümern und Waldeigentümerinnen Habitatbäume und andere Subventionen für die Biodiversität anbieten.
· markiert Habitatbäume und sorgt für die Unterzeichnung der Vereinbarung.
1202 Waldreservate und geschützte Flächen im Wald
· kann in Absprache mit dem Forstkreis den Eigentümern oder Eigentümerinnen Reservate oder Inseln vorschlagen und ihnen die geltenden Kriterien erläutern.
· beteiligt sich an der Erstellung von Eingriffsprogrammen und deren Nachverfolgung in Teilwaldreservaten und Biotopen im Wald.
· wirkt je nach Bedarf an der Umsetzung des Monitorings in den bestehenden Reservaten mit.
Naturgefahren und Infrastrukturen (1301, 1302, 1304, 1305, 1306)
Grundsätzlich und bei Auftreten von gravitativen Naturgefahrenereignissen (Lawinen, Steinschlag, Rutschungen, Hochwasser und Murgänge) unterstützt der/die lokale Naturgefahrenberater/in (NG-Berater oder NG-Beraterin) die Gemeinden und den Kanton. Er oder sie verfügt über ein spezielles Pflichtenheft. Die Revierförster und Revierförsterinnen unterstützen die NG-Berater und NG-Beraterinnen bei ihren Aufgaben. 
1301 Schutzwald
· verfolgt den Zustand der Schutzwälder im gesamten Forstrevier.
· kommuniziert dem Forstkreis und der Zentrale die erforderlichen Aktualisierungen von Basisdaten wie SilvaProtect und Weiserflächen NaiS.
· erstellt Eingriffsprogramme oder lokalisierte Massnahmen (oder beauftragt ein Büro damit), bereitet das Subventionsdossier vor und nutzt dafür die offiziellen Referenzen. 
· begleitet die Ausführung der Arbeiten und stellt die Kontakte mit den Waldeigentümern oder Waldeigentümerinnen sicher.
· meldet dem Forstkreisleiter die Weigerung eines Waldeigentümers oder einer Waldeingentümerin, in seinem Wald mit einer Schutzfunktion einzugreifen. Begründet die Notwendigkeit eines Eingriffs mittels Formular 2 NaiS.
· kontrolliert die durchgeführten Arbeiten (Übereinstimmung mit den NaiS-Kriterien) in Zusammenarbeit mit dem Forstkreis.
· verfasst die Subventionsabrechnungen und die verschiedenen damit zusammenhängenden Berichte. 
· stimmt sich mit dem Forstkreis für die technische Validierung, die durchgeführten Arbeiten und die verschiedenen Subventionsabrechnungen ab.
1302 Schutzbauten
· leitet die Gemeinden an den NG-Berater/innen weiter, wenn sie Fragen zu Schutzbauten und zu bestehenden Hilfsangeboten (finanziell und technisch) haben.
· informiert den Forstkreis, die Sektion Wald und Naturgefahren und die NG-Berater/innen bei festgestellten Mängeln oder notwendigen Instandsetzungsarbeiten eines Schutzbautens.
· unterstützt auf Anfrage Bauherren bei der Ausarbeitung von Projekten zur Instandsetzung oder Schaffung von Schutzbauten.


1304 Ereignisse
· meldet Ereignisse wie Lawinen, Rutschungen, Steinschlag/Felsschlag und Hochwasser unverzüglich an die NG-Beraterin oder den NG-Berater des Forstkreises. 
· unterstützt die Gemeinden auf Anfrage und in Absprache mit dem NG-Berater oder der NG-Beraterin bei der Umsetzung von Notfallmassnahmen bei Ereignissen.
1305 Infrastruktur
· erstellt (oder lässt erstellen) ein Managementkonzept für die grundlegende forstliche Erschliessung in Absprache mit dem Forstkreis. Als Referenz für diese Arbeit dient der Grundkataster der forstlichen Erschliessung.
· unterstützt die verschiedenen Eigentümer/innen bei der Bewertung ihrer bestehenden Infrastruktur und der Planung von Instandsetzungsarbeiten und berät sie zu bestehenden (finanziellen und technischen) Hilfen.
· unterstützt die Bauherren bei der Vorbereitung des Förderantrags, einschliesslich Behördengänge.
· stimmt sich mit dem Forstkreis ab bezüglich technische Validierung des Projekts, Erledigung von Behördengängen und verschiedene projektbezogene Entscheide.
· achtet auf die Einhaltung der geltenden Regeln und die Planung der verschiedenen Baustellen.
1306 Waldbrand[footnoteRef:2] [2:  Die Revierförster der Gruppe Waldbrand verfügen über ein spezifisches Pflichtenheft.] 

· validiert auf Antrag des Forstkreises oder der Sektion Wald und Naturgefahren die Einschätzung der Waldbrandgefahr für ihr/sein Forstrevier.
· meldet dem Forstkreis und der Sektion Wald und Naturgefahren Waldbrände in ihrem/seinem Forstkreis.
· unterstützt die Sektion Wald und Naturgefahren bei der Informationsspeisung des Waldbrandkatasters nach einem Ereignis.

Waldbewirtschaftung (1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408)
1401 Nutzung der Wälder (Bestandspflege, Samenerntebestände, Beratung)
· berücksichtigt bei der Arbeit die multifunktionalen Aspekte des Waldes und die Interessen der Eigentümer/innen.
· stellt gemeinsam mit dem Forstkreis die Beratung und Kontrolle der Bewirtschaftung der öffentlichen Wälder (Betriebseinheiten) sicher.
· unterbreitet dem Forstkreis ein jährliches Schlagprogramm für die öffentlichen Wälder.
· berät und überwacht die Eigentümer/innen von Privatwäldern bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder, ihrer Nutzung, den Erntetechniken (Mechanisierung) und der Koordination von Eingriffen, einschliesslich Bereitstellung einer Liste von Forstunternehmern und ‑unternehmerinnen.
· leitet Privatwaldeigentümer/innen an Organisationen weiter, die sie unterstützen können.
· erstellt die Schlagbewilligung und zeichnet die zu fällenden Bäume an.
· führt die Nachhaltigkeitskontrolle der Holznutzung durch.
· überprüft, ob die Provenienzen der Setzlinge angemessen sind.
· gibt Samenerntebestände an, die in kantonale und eidgenössische Kataster aufgenommen werden können.
· meldet dem Forstkreis und dem/der Sachbearbeiter/in grössere Veränderungen (Schäden und Eingriffe, die den Status und die Kategorie des identifizierten/ausgewählten Bestandes in Frage stellen).
· stellt sicher, dass die waldbaulichen Eingriffe dem Samenbestand förderlich sind (Optimierung der Fruchtbildung).
· [bookmark: _Hlk118792003]meldet dem Forstkreis für jede Programmvereinbarungsperiode die Programme der Jungwaldpflege.
· berät die Eigentümer/innen über die waldbaulichen Massnahmen, gewährleistet die Konformität von subventionierten Arbeiten mit den Weisungen und erstellt die Einzelabrechnung bei Subventionen.

1402 Strukturen der Waldwirtschaft (Betriebseinheiten, Buchhaltung, Zusammenlegung, Alpen)
· wirkt an der Erarbeitung des Vorprojekts für die Betriebseinheit (samt Fusion von Forsteinheiten) mit, an der Bildung der Betriebseinheit, der Erarbeitung von Vereinbarungen zwischen der ILFD und der Betriebseinheit betreffend Kostenverteilung für die Anstellung des Revierförsters oder der Revierförsterin.
· informiert und berät Eigentümer/innen öffentlicher Wälder.
· schlägt die Initiierung von Waldumwandlungsprojekten oder Projekten freiwilliger Zusammenlegungen in privaten und öffentlichen Wäldern vor und beteiligt sich an der Überwachung der Projekte mit dem Forstkreis.
· nimmt in Abstimmung mit dem/der Adjunkt/in des Forstkreises an Alpinspektionen teil und beteiligt sich an der Erstellung eines Wald-Dossiers pro Alp und der Abfassung des Inspektionsberichts.
1403 Holzverwendung
· fördert die Verwendung von Holz im Bauwesen und als Energiequelle, in Ergänzung zu spezialisierten Organisationen und im Rahmen der Möglichkeiten.
1404 Freizeit und Erholung im Wald (Koordination mit Vereinen, Sorgfaltspflicht)
· [bookmark: _Hlk118792986]bietet in Zusammenarbeit mit dem Forstkreis Lösungen für die Beilegung von Konflikten zwischen verschiedenen Waldbesuchenden an.
· wirkt in Absprache mit dem Forstkreis beim Umgang mit illegalen Freizeitaktivitäten mit.
· beteiligt sich in Zusammenarbeit mit dem Forstkreis an Vernehmlassungs- und Genehmigungsverfahren im Zusammenhang mit Freizeit und Erholung im Wald (wie Wandern, Laufen, Radfahren, Reiten usw.).
· informiert schriftlich die Eigentümer/innen eines Waldes oder eines Bauwerks, wenn eine anerkannte Gefahrensituation in der Nähe der Erholungssinfrastruktur[footnoteRef:3] festgestellt wird[footnoteRef:4], dokumentiert die Situation und leitet die Informationen an den Forstkreis weiter, wenn ein Eingreifen verweigert wird.  [3:  Der Staat Freiburg hat den Gemeinden die Aufgabe übertragen, die offiziellen Wanderwege zu sichern, zu unterhalten und zu markieren (Art. 6 FWG). Diese Aufgaben werden vom Freiburger Tourismusverband (FTV) beaufsichtigt. In seinem Leitfaden für Mobilitätsempfehlungen Nr. 15 erläutert das ASTRA die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten von Körperschaften und Dritten (ASTRA, 2017).]  [4:  Es geht hier nicht darum, ein System zur Überwachung der Erholungsinfrastrukturen einzurichten. Die Aufgaben der Überwachung von Besuchereinrichtungen im Wald sind Gegenstand von Bestimmungen in der Weisung 1404.1 Empfang der Öffentlichkeit im Wald (PC-b; OSUbF Anhang 2.2). Vereinbarungen zwischen Waldeigentümer/innen und Werkbetreibern und/oder Eigentümer/innen von Besuchereinrichtungen regeln unter anderem die Überwachungsaufgaben und Verantwortlichkeiten.] 

[bookmark: _Hlk195025339]1406 Waldplanung
· erfasst die Daten des Forstreviers für die jährliche Forststatistik.
· aktualisiert mindestens einmal jährlich die folgenden Layers von ForestMap:
· «Eingriffe» für die öffentlichen Wälder, mit Unterscheidung zwischen subventionierten (nach Produkt) und nicht-subventionierten Massnahmen;
·  «Eingriffe» für Privatwälder, die für eine finanzielle Unterstützung in Frage kommen;
·  «Eingriffe» für Privatwälder, wenn der/die Förster/in tätig wird und eine Schlagbewilligung ausstellt.
· meldet der Sektion Wald + Naturgefahren Fehler, Unstimmigkeiten und Verbesserungspotential der Bestandeskarte und beteiligt sich bei Verifizierungen auf Anfrage (z.B. Aktualisierung Arborizer).
· begleitet den Prozess bei der Erstellung des Betriebsplans gemäss Weisung 1406.1 Betriebspläne Wald (BP).
· setzt die Betriebspläne für öffentliche Wälder um und überwacht die Bewirtschaftung von Privatwäldern.
· gibt Auskunft zu nationalen Umfragen, wie z.B. der Landestforstinventur. 
· hält die übergeordneten Grundsätze und Ziele der Freiburger Waldrichtplanung ein und setzt die darin für die Betriebseinheit relevanten, beschriebenen Massnahmen um.
1407 Phytosanitäre Massnahmen ausserhalb des Waldes
· meldet dem Amt und der Gemeinde sämtliche Funde von Quarantäneorganismen, die besonders gefährlich für die Wälder sind. 

1408 Waldschutzmassnahmen innerhalb des Waldes (Waldschäden, Neophyten, Pflanzenschutzmittel) 
· liefert die Daten seines/ihres Forstreviers für die Umfragen «Waldschutz Schweiz».
· führt die phytosanitäre Aufsicht der Waldbestände durch, berät die Waldeigentümer/innen in ihrem/seinem Forstrevier.
· ordnet die notwendigen Arbeiten an, kontrolliert die ausgeführten Arbeiten, bereitet die Abrechnungen der subventionierten Arbeiten vor.
· berät die Waldeigentümer/innen in seinem oder ihrem Forstrevier über Pflanzenschutzmittel.
· überwacht und kontrolliert die Verwendung der Stoffe.
· beantwortet die von der Zentrale durchgeführten Umfragen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Natur und Landschaft (1500)
1505 Gehölze ausserhalb des Waldareals. 1509 Biotope von nationaler Bedeutung 1510. Biotope von kantonaler Bedeutung
· kennt, basierend auf den Informationen, die von der Sektion Natur und Landschaft zur Verfügung gestellt werden, die geschützten Biotope in seinem/ihrem Forstrevier sowie die Schutz- und Bewirtschaftungsziele.
· meldet dem technischen Mitarbeiter oder der technischen Mitarbeiterin die Art allfälliger Anomalien, die innerhalb oder in unmittelbarer Nähe geschützter Biotope beobachtet wurden.
· arbeitet in Höhe der in der Vereinbarung festgehaltenen Zeit mit der Sektion Natur und Landschaft und den technischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Natur zusammen bei praktischen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Bewirtschaftung von Biotopen und Aufforstungen ausserhalb des Waldes (Anzeichnen von Gehölze ausserhalb des Waldareals, Beratung bei der Pflege) sowie bei der Planung von Massnahmen zur Förderung der Biodiversität ausserhalb des Waldes.
1506 Erhaltung von Natur und Landschaft
· berücksichtigt bei seiner/ihrer Arbeit die Belange des Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzes.
· informiert und sensibilisiert Forstunternehmen und Privatwaldeigentümer/innen über die Aspekte in Zusammenhang mit Arten, Biotopen und Landschaft.
1507 Landschaft
· kennt die inventarisierten Landschaften und Geotope in ihrem/seinem Forstkreis sowie die entsprechenden Schutzziele.
· signalisiert der Sektion Natur und Landschaft allfällig beobachtete Abweichungen.
Fauna, Jagd und Fischerei (1600)
· wirkt bei der Verwaltung der Schutz- und Ruhezonen mit.
· arbeitet bei der Abgrenzung der Schutz- und Ruhezonen für die terrestrische Fauna mit.
· sorgt für die Planung und Durchführung waldbaulicher Massnahmen zur Sicherung des Gleichgewichts Wald-Wild.
· erstellt Anträge auf Subventionen für das notwendige Material zum Schutz vor Wildschäden und legt sie dem WNA vor.
· nimmt an organisierten Treffen von Förstern und Försterinnen sowie von anderen Sektionen des WNA teil.
Ausbildung und Vulgarisierung (1700)
· arbeitet bei der Berufsberatung mit und ermutigt die Unternehmen, Ausbildungsplätze anzubieten.
· wirkt auf Anfrage des WNA an Kursen und Praktika mit, die vom forstlichen Bildungsgang organisiert werden.
· wirkt bei der Vulgarisierung für die Waldeigentümer/innen mit.


Öffentlichkeitsarbeit (1800)
· arbeitet an den PR- und Kommunikationsaktivitäten des Amts mit (Vorträge, Führungen und thematische Exkursionen, Schilder, Lehrpfade).
· wirkt an Aktivitäten der Waldpädagogik mit (Schulbesuche im Wald und in der Natur).
Geomatik und Informatik (1900)
· nimmt je nach Bedarf und Kompetenz an Arbeitsgruppen teil, die vom Bereich Geomatik und Informatik des WNA eingerichtet werden.
Interne Leistungen
· arbeitet bei der Revision der kantonalen Waldgesetzgebung mit.
· wirkt bei Neuordnungen des Amts mit.
· arbeitet bei der Zielerreichungskontrolle und der Erstellung der Abrechnung von Subventionsgründen mit.
· nimmt an den Sitzungen des Forstkreises und anderen Sitzungen des Amts teil.
—
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